
  

 

Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung und Qualität 
Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité 
Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità 
 

Medizinische Praxisassistentin MPA – Assistante médicale AM – Assistenti di studio medico ASM 

 

Ergänzende Ausbildung ausserhalb des Lehrbetriebs 
 

Sollte ein Lehrbetrieb nicht in der Lage sein, die vollständige Ausbildung gemäss Bildungsverordnung 
für den Beruf der Medizinischen Praxisassistentin EFZ vom 15. März 2018 anzubieten, ist dies mittels 
eines Lehrbetriebsverbunds, d.h. mit dem/den zu ergänzenden Lerninhalt(en) in einem oder mehre-
ren weiteren Lehrbetrieben, zu regeln. 

Die Gesamtheit der Handlungskompetenzbereiche und Handlungskompetenzen muss über alle drei 
Lehrjahre erreicht werden. Fehlende Leistungsziele müssen durch ein ausserbetriebliches Praktikum 
vervollständigt, resp. ergänzt werden.  

Die untenstehenden Richtlinien gelten als ein Minimum der Stundenanzahl und werden den Lernka-
pazitäten der Lernenden angepasst. 

 

Durchführen von  
bildgebender Diagnos-
tik und Beurteilen der 
Bildqualität 

1. Gerätschaften für bildgebende Diagnostik prüfen, bedienen, reini-
gen, pflegen und unterhalten 

2. bildgebende Untersuchungen analog und digital im Niedrigdosisbe-
reich bei Thorax und Extremitäten durchführen und dabei die Vor-
gaben zum Strahlenschutz einhalten 

3. die Bildqualität beurteilen und die Bilder der Ärztin oder dem Arzt 
weiterleiten; 

Dauer des Praktikums: Minimum 200 Stunden, über die drei Lehrjahre 
verteilt. 

Praktikum wird ausgeführt bei: 

Name, Vorname: …………………………………………………………………………………………. 

Adresse: …………………………………………………………………………………………………… 

Telefon-Nr.: …………………………………….. E-Mail: …………………………………………….… 

Unterschrift: ……………………………………………………………………………………………..… 
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Durchführen von  
Laboruntersuchungen 
und Beurteilen der  
Laborparameter 

1. Gerätschaften für Laboruntersuchungen prüfen, bedienen, reinigen 
und warten 

2. Patientenproben vorschriftsgemäss entnehmen, lagern oder wei-
terleiten 

3. Patientenspezifische Laboranalysen unter Vorgaben des Qualitäts-
managements durchführen und die Laborparameter beurteilen und 
spezifischen Therapiemassnahmen nach Vorgaben instruieren, 

4. Analysedaten validieren, mit dem Standardwerten vergleichen, so-
wie interpretieren und die Daten an die Ärztin oder den Arzt weiter-
leiten 

Dauer des Praktikums: Minimum 200 Stunden, über die drei Lehr-
jahre verteilt. 

Praktikum wird ausgeführt bei: 

Name, Vorname: ………………………………………………………………………………………… 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon-Nr.: …………………………………….. E-Mail: ……………………………………………… 

Unterschrift: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Andere Handlungs- 
kompetenzbereiche 

Alle zu erreichenden Handlungskompetenzen sind wortwörtlich aus der 
Bildungsverordnung resp. dem Bildungsplan zu definieren und zu über-
nehmen. 

Dauer des Praktikums: zu definieren 

Praktikum wird ausgeführt bei: 

Name, Vorname: ………………………………………………………………………………………… 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon-Nr.: ……………………………… E-Mail: ……………………………….……………………. 

Unterschrift: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Diese externe Ausbildung muss im Lehrvertrag unter Punkt. 12 erwähnt sein. 

 

Dieses Dokument ist Bestandteil des Lehrvertrags. 
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